
Schulordnung
                                                                                    Stand Mai 2024      

__________________________________________________________________________________ 

Unsere Schule ist eine Gemeinschaft, in der Menschen zusammen leben und arbeiten. 

Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern und alle weiteren am Schulleben Beteiligten bemühen 

sich um eine Atmosphäre, in der Lehren und Lernen Freude bereiten. Höflichkeit, 

Rücksichtnahme und gegenseitiger Respekt kennzeichnen unseren Umgang miteinander. 

Unser Zusammenleben an der Grundschule Knielingen regelt die vorliegende Schulordnung 

und das Schulgesetz von Baden – Württemberg.  

Dies wird mit dem Eintritt in unsere Schule von allen anerkannt. 

_________________________________________________________________________________ 

Organisatorisches 

 

Öffnungszeiten 

 

Das Schulhaus (Eingang Hof) ist von 7.30 Uhr - 8.35 Uhr geöffnet. 

Der Haupteingang Eggensteiner Straße ist geschlossen und wird nur nach 

vorheriger Anmeldung  (Klingel) geöffnet. 

Das Sekretariat ist an folgenden Tagen von 8.00 Uhr bis 12.00  Uhr besetzt: 

Montag, Mittwoch und Freitag. 

Frühaufsicht besteht ab 7.30 Uhr (1. Std.) / ab 8.20 Uhr (2. Std.) 

 

 

Läuteordnung 

 

1. Stunde 7.45 Uhr - 8.30 Uhr 

2. Stunde 8.35 Uhr - 9.20 Uhr 

3. Stunde 9.25 Uhr - 10.10 Uhr 

 

Große Pause 10.10 Uhr - 10.30 Uhr 

 

4. Stunde 10.35 Uhr - 11.20 Uhr 

5. Stunde 11.25 Uhr - 12.10 Uhr 

6. Stunde 12.15 Uhr - 13.00 Uhr 

 

 

Anwesenheit 

 

Grundsätzlich besteht für alle Schüler Anwesenheitspflicht.     

Bei Abwesenheit ist unverzüglich die Schule per Mail, schriftlich, telefonisch 

(ggf. Anrufbeantworter) oder persönlich zu benachrichtigen. Spätestens am 

dritten Tag muss dann eine schriftliche Abmeldung erfolgen. 

 

 

Pünktlichkeit 

 

Lehrer *innen und Schüler*innen sorgen gemeinsam dafür, dass der 

Unterricht pünktlich beginnen kann.  

 

 



 

Pausen 

Grundsätzlich verlassen die Schüler*innen ihr Klassenzimmer vor der 

Lehrkraft. Während der großen Pause gehen alle Schüler*innen  in den 

Schulhof. Es geht niemand ins Schulhaus, ohne sich vorher bei der Aufsicht 

abzumelden. 

Folgendes ist verboten:  

- Das Klettern auf die Mauer und das Spielhausdach 

- Das Werfen von Sand, Steinen, Stöcken oder anderen Dingen 

- Das Schlagen, Stoßen, Treten oder absichtliche Verletzen anderer 

- Beleidigungen oder respektloses Verhalten  jeglicher Art 

 

Beim Läuten der Schulglocke zum Pausenende stellen sich alle 

Schüler*innen klassenweise an die für sie vorgesehene Stelle auf und 

warten, bis die Aufsicht die Kinder ins Schulhaus einlässt. Auch hier achten 

alle auf ein friedliches Miteinander. 

Die 3. Klässler*innen  sind  für die Spielgeräte verantwortlich. Nur sie dürfen 

in das grüne Klassenzimmer, um die Geräte zu holen und auch wieder 

aufzuräumen. 

Alle Schüler*innen  achten darauf, dass bei Pausenende die Spielgeräte 

wieder an die Stelle zurückgebracht werden, von der sie geholt wurden. 

Das Spielen im Hof außerhalb der Pausenzeiten darf den Unterricht nicht 

stören. 

 

Sorgfalt 

 

Wir alle erwarten, dass unser Eigentum sorgsam behandelt wird. Deshalb 

gehen wir auch sorgfältig mit dem Eigentum der anderen und der 

Gemeinschaft um. 

Dazu gehört selbstverständlich: 

- Wände und Mobiliar nicht zu beschmieren oder zu beschädigen 

- Alle Lehr- und Lernmittel pfleglich zu behandeln 

- Leihlehrwerke müssen von den Eltern eingebunden werden 

- Entstandene Schäden sind umgehend zu melden 

- Alle benötigten Schulmaterialien müssen stets mitgebracht werden           

              (v.a. vollständiges Mäppchen, Hefte, Sportmaterial…) 

 

Sauberkeit 

 

Wir sind gemeinsam für die Sauberkeit des Schulhauses verantwortlich. 

Müll werfen wir nur in die dafür vorgesehenen Behälter. 

In den Klassenzimmern kümmert sich die Klassengemeinschaft um Ordnung. 

Bei Schulende ist darauf zu achten, dass alle Stühle aufgestuhlt werden. 

 

Gesundheit 

 

Lautes Toben, Schreien, Rennen und andere lärmerzeugende Aktivitäten im 

Schulhaus sind verboten. 

Auf dem Schulgelände und im Schulhaus ist für Schüler*innen das Benutzen 

von Unterhaltungselektronik und Handys untersagt, insbesondere alle 

Geräte, die eine Bild- und / oder Tonaufnahme ermöglichen, sind aus 

datenschutzrechtlichen Gründen verboten. (Ausnahme: Schul-IPad-Nutzung 

im Unterricht) 

Auch das Mitführen jeglicher Art von Gegenständen, die andere verletzen 

können, ist verboten.  

Alle Aktivitäten, die andere gefährden (z.B. Schneeballwerfen, 

Fahrradfahren,  Inlinerfahren,…) sind untersagt. 

Fußballspielen ist nur mit Softbällen erlaubt. 



                       Vereinbarung   

 

            Dieses Blatt bitte unterschrieben an die Schule zurückgeben) 

 

                                Vereinbarung 

Durch ihre Unterschrift werden die Unterzeichnenden Teil der 

Schulgemeinschaft. Sie erkennen damit die in Schulordnung und 

Schulgesetz festgelegten Regeln der Gemeinschaft an und 

verpflichten sich zu ihrer Einhaltung. 

 

 

Name und Vorname des Schülers/der Schülerin                                      Name und Vorname der Mutter/des Vaters 

 

___________________________________________                                __________________________________________________ 

 

                                   _________________________________________________ 

 

 

Datum, Unterschrift des Schülers/der Schülerin                                        Ort, Datum, Unterschrift der Mutter/des Vaters 

 

___________________________________________                                _________________________________________________ 

 

                                       _________________________________________________ 

 

 

 

 


